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N». 1«s.
Bekanntmachung

res Reichskanzlers, betr. die Beschäftigung
von Gehülfen u. Lehrlingen in Gast- u. in
Schankwirthschaften vom 28. Januar 1902.

Auf Grund des 8 120s. Abs. 3, der Gewerbe¬
ordnung hat der Bundesrath nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Gehülfen
und Lehrlingen in Gast- und in Schanlwirth-
schaften erlassen.

I.
1. In Gast- und in Schankwirthschaften ist

jedem Gehülfen und Lehrling über sechrzehn Jabre
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit. von mindesten? acht Stunden zu gewähren.
Der Beginn der ersten Ruhezeit darf in die vorher¬
gehende. das Ende der siebenten Ruhezeit in die
nachfolgende Woche fallen.

Für Gehülfen und Lehrlinge unter sechszehn
Jahren muß dieRuhevaufemindestenSnennStundcn
betragen. Durch Polizeiverordnungen der zum
Erlasse solcher Verordnungenberechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch für Gehülfen und
Lehrlingeüber sechszehn Jahre vorgeschricben werden.

Die höhere Verwaltungsbehördeist befugt, in
Bade- und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Gebülfcn und Lehrlinge über sechszehn Jahre in
Kasiwirthschaften während der Saison, jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monate», di« auf sieben
Stunden herabzusetzen. Neben dieser Ruhezeit
muffen täglich, aboeseben von den Mahlzeiten,
Ruhepausen in der Gesammtdauervon mindestens
zwei Stunden gewährt werden.

2. Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
welcher auch die Arbeitshereitschast und die Ruhe¬
pausen umfaßt, darf in den Fällen der Ziffer1
»lbs. 1 höchstens sechzehn Stunden, in den Fällen
der Ziffer1 Abs. 2 höchstens fünfzehn Stunden
und in den Fällen der Ziffer 1 Abs. 3 höchstens
siebzehn Stunden betragen.

3. Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichnetcn Zeiträume ist für den Betrieb bis zu
sechzigmal im Jahre zulässig. Dabei kommt jeder Fall
in Anrechnuna. wo auch nur für einen Gebülien
oder Lehrling diese Verlängerung stattqefnnden hat.

Auch in diesen Fällen muß für die Woche eine
Unterbrechung durch sieben Ruhezeiten von der
vorgeschriebenen Dauer (Ziffer1) stattfinden.

4. An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewährenden ununterbrochenenRuhezeiten ist den
Gebülsen und Lehrlingen mindestens in jeder dritten
Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindesten« vierundzwanzigStunden zu gewähren.

In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung mehr als zwanziataufend Einwohner
haben, ist diese Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjenigen Wochen, in welchen hiernach
eine vierundzwanzigstündige Ruhezeit nicht gewährt
-.» werden braucht, ist außer der ununterbrochenen

\ /chhezeit von der vorgeschriebenen Dauer(Ziffer 1)
u'nibestens einmal eine weitere ununterbrochene
.'' Fbezeit von mindestens6 Stunden zu gewähren,
^eiche in der Zeit zwischen8 Uhr Morgens und

bn Ubr Abend« liegen muß.
s 5. Die Arbeitgeber sind verpstichtet, ein Per-

z.fchniß anzulegcn. welches die Namen der einzelnen
Gehülfen und Lehrlinge enthalten muß. In das
Verzeichniß ist für jeden einzelnen Gehülfen und
Lehrling cinzutragen, wann und für welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer4 gewährt worden ist.

Arbeitgeber, welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen, sind verpflichtet, ein
weiteres Verzeichniß anznlegen, in welcheseinzu-
tragen ist, wann Ueherarbeit im Betriebe während
des Kalenderjahres stattgcfunden bat.

Die nach Abs. 1, 2 zu machenden Eintragungen
haben svätesten« am ersten Tage nach Ablauf jeder
Woche für die verflossene Woche zu erfolgen.

Die Verzeichnisse sind aus Erfordern den zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6. Gehülfen und Lehrlinge unter 16 Jahren
dürfen in der Zeit van 10 Uhr Abends bi» 6 Ubr
Morgens nicht beschäftigt werden. Außerdem
dürfen Gehülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlecht«
zwischen 13 und 18 Jahren, welche nicht zur
Familie des Arbeitgebers gehören, während dieser
Zeit nicht gurBedienung der Gäste verwendetwerden.
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ii.
7. AIS Gehilfen und Lehrlinge im Sinne dieser

Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
und weiblichen Geschlecht«, welche im Betriebe der
Gast- und der Schankwirthschaften als Oberkellner,
Kellner oder Kellnerlehrlinge, als Köche oder Kocki-
lehrlinge. am Büffet oder mit dem Fertigmachen
kalter Speisen beschäftigt werden. Ausgenommen
sind jedoch Personen, welche hauptsächlich in einem
mit der Gast- oder der Schankwlrthschaitver¬
bundenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden, sofern ihre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb anderweiten
reichsrechtlichcn Vorschriften unterliegt.

III.
8. Die vorstehenden Bestimmungen treten am

April 1992 in Kraft.
Bis zum 81. Dezember 1902 ist Ucbcrarbelt

ifier3) höchsten« fünfnndvierzlgmal zulässig,
Von dem in Ziffer ß. Satz 2. entballenen

-bote sind diejenigen Personen ausgenommen,
he bei der Verkündung dieser Bestimmungen
nerinnen sind.

i Berlin , den 23. Januar 1902
c Der Stellvertreter de« Reichskanzlers:
* «kn * von Posadowskh

Bekanntmachung
Die diesjährigen öffentlichen Impfungen finden

im Ratbhause, Zimmer No. 16, Nachmittags um
6 Uhr,an folgenden Tagen statt: 2., 8., 13., 14.,
15., 16.. 17., 26., 27., 28., 80., 31. Mai. 1.. 3., 4.,
5., 6., 15., 16., 17.. 18., 19.. 20. September, für
Kinder aus inficirten Häusern am 29. und
30. September.

Die Termine für die Wiederimpfungwerden
den betreffenden Kindern in ihren Schulen bekannt
gegeben. Für Wiederimvflinge aus inficirten
Häusern ist der Termin auf den1. Oktober, Nach¬
mittag« 5 Uhr, angesetzt. , , . . .Der Eingang zum Jmpflokal erfolgt durch
das Portal gegenüber dem Hotel„Zumgrünen Wald .

Eine Woche nach der Impfung sind die
geimpften Kinder zur Prüfung des Erfolges im
Impftermine vorzustellen. Nachschau findet eben¬
falls Nachmittags5 Ubr statt. ,

Die Angehörigen dürfen sich erst nach Empfang¬
nahme des Impfscheines aus dem Jmpflokal ent¬
fernen. .

Die Angehörigen der Impflinge (Eltern,
Pflegeeltern und Vormünder) werden ersucht, ihre
Kinder bezw. Pflegebefohlenen pünktlich Nach¬
mittags um 5 Uhr zur Impfung nnd Nach¬
schau zu bringen, andernfalls müssen die Kinder,bei
Vermeidung der im ReichSimpfgesetzangedrohtcn
Strafen, ans eiaene Kosten geimpft werden.

Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1901 iind
früher geborenen Kinder, soweit sie nicht mit Er¬
folg geimpft worden sind oder nach ärztlichem
Zengniß die natürlichen Blattern Lberstanden
baden, ferner diejenigen Kinder, welche in früheren
Jahren wegen Krankbeit zurückgestellt oder der
Jmpfunq vorschriftsmäßig entzogen worden sind.

Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, daß
Abimpfungen von Arm z» Arm nicht stattsindcn
nnd daß der zur Verwendung aelangende Impf¬
stoff aus dem staatlichen Jmpfinstitut zu Cassel
bezogen wird.

Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Erstimpflinge

ß 1. Aus einem Hanfe, in welchem an¬
steckende Krankheiten, wie Scharlach, Masern,
Diphtherie. Croup, Keuchhusten, Flecktvvbus, rosen¬
artige Entzündung oder die natürlichen Pocken
herrschen, dürfen die Impflinge zum allgemeinen
Termine nicht gebracht werden, auch haben sich
Erwachsene, die in solchen Häusern wohnen, vom
Impftermine sernzubaltcn.

8 2. Die Eltern des Jmpflinger oder deren
Vertreter haben dem Jmpfarzte vor der Anr-
sübrung der Impfung über früffcre oder noch be¬
stellende Krankheiten' des Kinder Mittheilung zu
machen.

8 3. Die Kinder müssen zum Impftermine
mit reingewaschenem Körper und mit reinen
Kleidern gebracht werden. .

§ 4. ‘ Auch na» dem Impfen ist mogllchst
aroße Reinhaltung des JmpfiingeS die wichtigste
Pflicht. ' . ,

8 5. Man versäume eine tägliche sorgfältige
Waschung nicht.

8 6. Di- Nahrung des K,ndcS bleibe un¬
verändert. , t .

8 7. Bei günstigem Wetter darf das Kind
ins Freie gebracht werden. Man vermeide im
Hochsommer nur die heißesten Tagesstunden und
die direkte Sonnenhitze.

8 8. Die Impfstellen sind mit großer Sorg¬
falt vor dem Aufreiben, Zerkratzen und vor Be¬
schmutzung zu bewabren, sie dürfen nur mit frisch
gereinigten Händen berührt werden, zum Waschen
der Impfstellen darf nur reine Leinwand oder
reine Watte verwendet werden.

Vor Berührung mit Personen, welche an
eiternden Geschwüren. HautauSschlägen oder Wund¬
rose (Rotblauf) erkrankt sind, ist der Impfling
sorgfältig zu bewahren, um die llebcrtragnng von
Krankbeitrkeimen in die Impfstellen zu verhüten,
auch sind die von solchen Personen benutzten
Gegenstände von dem Jmvflinge sernzubalten.
Kommen unter den Angehörigen des Jmpflinges,
welche mit ibm denselben Haushalt theilen, Falle
von Krarckheiten der obigen Art vor, so ist es
zweckmäßig, den Rath eines Arzte« einzuholcn.

8 9. Nach der erfolgreichen Impfung zeigen
sich vom vierten Tage ab kleine Bläschen, welche
sich in der Regel bi« znm nennten Tage unter
mäßigem Fieber vergrößern und zu erhabenen von
einem rotben Entzündungsbof umgebenen Sckntz-
pocken entwickeln. Dieselben enthalten eine klare
Flüssigkeit, welche sich am achten Tage zu trüben
beginnt. Vom zehnten bis zwölften Tage beginnen
die Pocken zu einem Schorfe einzutrocknen, der
nach drei bis vier Wochen von selbst abkällt.

Die erfolgreiche Impfung läßt Narben von
der Größe der Pusteln zurück, welche mindesten«
mehrere Jabre hindurch deutlich sichtbar bleiben,

8 10. Bei rcgklmäßiaem Verlaufe der Schuß
pocken ist ein Verband überflüssig, falls ah-r in
der nächsten Umq-buna bcrf?lben ein- starke, breite
Rötbc entstehen sollte sind kalte, häufig zu wechselnde
Umschläge mit abgekochtem Wasser gnznwenden;
wenn bfe Pocken sich öffnen, Ist ein reiner Verband
anzulegen. ^ „ glichen, nach der Impfung ent¬
stehende» Erkrankung ist -in Arzt znznziehen; der
Jmpsarzt ist von jeder solchen Erkrankung, welche
vor der Nachschau oder Innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintrl'tt, sn K-nntniß zu setze»

8 11. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Jmvflinge zur Mch-
schau. Kann ein flind am Tage der Nachichau
wegen erheblicher Erkrankung, pber weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jmpflokal gebracht werden, so haben

die Eltern oder deren Vertreter dieser spätestens
am Tennintagc dem Jmpfarzt auzuzeigcn.

8 12. Der Impfschein ist sorgfältig alls-
zubewahren.

Verhaltungsvorschriftenfür
Wiederimpftinge.

8 1. Aus einem Haufe, in welchem ansteckende
Krankheiten, wie Scharlach, Masern, Diphtherie,
Croup, Keuchhusten, Flecktyphus, rosenartige Ent¬
zündungen oder die natürlichen Pocken herrschen,
dürfen die Impflinge zum allgemeinen Termin
Nicht kommen.

8 2. Die Kinder sollen im Jmpst-runue mit
reiner Haut, reiner Wäsche und in sauberen Kleidern
erscheinen. . .. . .

8 3. Auch nach dem Impfen ist möglichst
aroße Reinhaltung des Impfling» die wichtigste
Pflicht.

8 4. Die Entwickelung der Impfpusteln tritt
am 3. oder4. Tage eia und ist für gewöhnlich Mit
so geringen Beschwerden im Allgemeinbefinden ver¬
bunden, daß eine Versänmniß des Schulunterrichts
deshalb nicht nothweudig ist. Nur wenn aus¬
nahmsweise Fieber einttitt, soll da« Kind zu
Hause bleiben. Stellen sich vorübergehend grötzere
Röthe und Anschwellungen der Impfstellen ein, so
sind kalte, bänfig zu wechselnde Umschläge mit ab-
gekochtcm Waffcr anzuwenden. Die Kinder können
das gewohnte Baden fortsetzen. Da» Tnrnen ist
vom 3. bis 12. Tage von Allen, bei denen sich
Jmpfblattern bilden, äuszusetzen. Die Impfstellen
sind, solange sie nicht vernarbt sind, sorgfältig vor
Beschmutzung, Kratzen und Stoß, sowie vor
Reibungen durch eugeKIeidnng und vorDrnck von
Außen zu hüten. Insbesondere ist_der Verkehr
mit solchen Personen, welche an eiternden Ge¬
schwüren, HautauSschlägen oder Wundrosen(Roth
lauf) leiden, und die Benutzung der von ihnen
gebrauchten Gegenstände zu vermeiden.

8 5. Bei jeber erheblichen, nach der Jmvfnng
entstehenden Erkrankung, ist ein Arzt zuzuzieben,
der Jmpfarzt ist von solchen Erkrankitngen, welche
vor der Nachschau oder innerhalb 14 Tagen nach
derselben eintritt, in Kenntuiß zu setzen.

§ 6. An dem im Impftermine bekannt zu
gebenden Tage erscheinen die Impflinge zur Nach¬
schau. Kann ein Kind am Tage der Nachschau
wegen erheblicher Erkrank»»«. oder weil in dem
Hause eine ansteckende Krankheit herrscht(8 1),
nicht in das Jmpflokal kommen, so haben die
Eltern oder deren Vertreter diese« spätesten« am

Bekanntmachung.
Aus städtischen Fonds sind 94,000 Mk.

in einer Summe oder getheilt zu 4 °/o auf
Hypothek gegen doppelte gerichtliche Taxe
alsbald auszuleihen. Anträge sind unter
Vorlage des neuesten Stockbuchscmszngs im
Rathhause, Zimmer 23, zu stellen. F292

Wiesbaden , den 28. August 1902.
Der Magistrat.

Bekanutmachnnfl.
Don dem Feldwege zwischen der Martin- und

einer neuen Straße an der Lessinastraße No.
des Lagerbuchs, fdll der auf dem Plane mit wwer
Farbe angelegte The!! eingezogen werden. Dieses
Vorhaben wird gemäß 8 57 des Zustandigkeits-
geketzcs vom 1. August 1883 mit dem Anfugen
hierdurch zur öffentlichen Kenntuiß gebracht, daß
Einwendungen hiergegen iunerbalb einer mit dem
23. d. MtS. beginnenden Frist von vier Wochen
bei dem Magistrate schriftlich eirrznreichen oder im
Rathhause, Zimmer No. 51, zum Protokolle zu
erklären stud. Eine Zeichnung liegt an der ge¬
nannten Stelle zur Einsicht aus.

Wiesbaden, den 21. August 1902.
Der Oberbürgermeister. In Pertr.: Körner.

Tcrmintage dem Jmpfarzt anznzeigcn. ,
8 7. Der Impfschein ist sorgfältig aus¬

zubewahren.Wiesbaden. 16. April 1902.
Der Polizei-Prästdent. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Volks - Badeanstalten.

Die Bader sind geöffnet in den Monaten Mai
bis Auanst von Morgens6 Ubr bi»Abends9 Uhr,
März. April. September, Oktober von Morgen»
7 Uhr bis Abends8 Uhr, November dis Februar
von Morgens71/* Ubr bis Abends8 Uhr. Au
allen Samflaaen wird um 9 Uhr Abends, an den
Sonn- und Feiertagen um 11 Uhr Vormittags
geschloffen. Die Frauenbäder bleiben in der Zeit
von1—4Ubr Nachmittags geschloffen. Der Karfen-
verkanf wird 20 Minuten vor Schluß de« Bades
eingestellt. Das Stadtbauamt . *

Bekanntmachung.
Diejenigen Herren Aerzte, welche in ihrer

Privatprari» Impfungen vorncbmen, mache ich auf
die Beschlüsse und Vorschriften des Bundesrathes
vom 28. Juni 1899 zur Ausiübrung de« Jmpf-
gesetzes nebst den Erläuterungen hierzu(Ertra-
Beilage zu No. 13 des Amtsblattes der König¬
lichen Regierung zu Wiesbaden vom 29.März 1900)
aufmerksam.

Indem ich die Herren Aerzte um genaue Be¬
folgung dieser Vorschriften ersuche, weise ich be¬
sonders ans die 88 16 und 17 a. a. O. hin,
welche lauten:

.8 16- Die Impfung wird der Regel
nach ans einem Oberarm vorgenommen, und
zwar bei Erstimpflinacn auf dem rechten, bei
Wiederimvflinge,, auf dem linken Arme. Es
genügen vier seichte Schnitte von höchstens
1 Centimcter Länge. Die einzelnen Imps-
schnitte sollen mindestens2 Centimcter von
einander entfernt liegen. Stärkere Blutungen
beim Impfen sind zu vermeiden. Einmaliges
Einstreichen der Ltzmpbe in di- durch An->
svannen der Saut klaffend gehaltenen
Wunden ist im Allgemeinen ausreichend.

Da« Aufträgen der Lymphe mit dem
Pinsel ist verboten.

Uebrig gebliebene Mengen von Lymphe
dürfen nicht in das Gefäß zurückgefüllt oder
zu späteren Impfungen verwendet werden.

8 17. Die Erstimpfung hgt als erfolg¬
reich zn gelten, wenn mindestens eine Pustel
zur regelmäßigen Entwickelung gekommen ist.
Bei der Wiederimpfung genügt für den
Erfolg schon die Bildung von Knötchen oder
Bläschen an den Jmpistellen."

Drnckcremvlareder Vorschriften, welche von
den Aerzte» bei der Ausführung des Jmpfgelchäftes
zu befolgen sind, sowie der Verhaltungsvorschriften
für die Angehörigen der Jmvflinge und Wieder-
impflinge sind in der Bnchdrnckerei von Plaum,
Moritzstraße No. 27. hierfelbst zn haben

Ferner mache ich wiederholt darauf aufmerk¬
sam. daß Seitens der Herren Aerzte bei Abgabe
van Zeugnissen, in welchen gemäß der 882 und 10
des Rcickirimpfgesetzes von, 8. April 1874 in gültiger
Form (8 10) die Nothwendigkeit der Zurückstellung
eines Impflings bezw, Wiederimpflinas bescheinigt
werden soll, nur dos durch den BundeSrathS-
bcfchlnß vom 30, Oktober 1874 <Min.-Bl. f,
i, V, S . 235) vorgeschriebe»- Formular 3 za be¬
nutzen ist. Es unterliegt dabei keinem Bedenken,
wenn das Wort „kann" des Vordrucks in dem
bezeichiietcn Formular geeignetenfalls in „konnte"
umgeändert wird. _ . .

Ist ein Jmpfpflichtiger auf Grund eines ärzt¬
lichen Zengniffes von der Impfung -weimal befreit
worden, io kann die fernere Befreiung nur durch

i den zuständigen Jmpfarzt erfolgen(8 2 Abs. 2
des JmpfgeietzeS).

Wiesbaden, den 16. Avril 1902.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntma chung.
Die Lieferung des Bedarfs an .Heu und

Korustrob für die städt. Schlachthaus- und
Biehhof-Anlage dahier in der Zeit vom
1. Oktober 1902 bis 31. März 1908 soll öffentlich
vergeben werden.

Hierfür ist Termin auf
Dienstag, den 9. September 1992,

Nachmittags »fl- Uhr,
in dem Büreau der SchlachtdauS-Verwaltnng an¬
beraumt, wo die Bedingungen offen liegen und
Offerten rechtzeitig bi» znm Termin obzugeben find.

Wiesbaden, den 27. August 1902.
Städtische Schlachthaus-Verwaltung.

Brkanntmachun g.
Der Mehrerlös von den bis 15. Juni 1902

einschließlich bei dem städtiichen Leibdause hier ver-
iallenen nnd am 21/22.Juli cr. versteig-rttnPfander
Nr. 18279 18328 18883 19788 20842 21967 21988
21995 22000 22009 22089 22063 22064 22106
22130 22144 22159 22161 22168 22223 22258
22259 22260 22262 22379 22301 22307 22349
22352 22353 22359 22386 22396 22417 22419
22434 22440 22446 22462 22477 22478 22482
22530 22544 22554 22556 22557 22574 22575
22588 22633 22634 22657 22705 22714 22715
22724 22726 22736 22744 22750 22794 22795
22816 22827 22831 22866 22920 22939 22945
22956 22984 22989 22991 82989 23002 23017
23018 28028 23047 23051 23052 23053 23070
28077 28078 23089 23103 23108 23137 23200
2g2<>7 23228 28229 23230 28233 23238 23248
23251 23303 23416 23417 23418 23438 23458
23462 23464 23501 23503 23509 23540 23541
28580 23606 28607 23608 23609 23610 28611
23612 28613 23614 23621 23635 23639 28640
23041 23651 23652 88657 28658 23659 28667
23703 23740 23755 28761 23764 23811 23830
23881 23832 23834 23849 23891 23906 23915
23945 23955 23967 23995 24009 24011 24016
24027 24067 24082 24085 24086 24098 24125
24131 24175 24185 24212 24283 24293 24300
24301 24311 24815 24825 24394 24395 2440o
24439 24453 24461 24479 24483 24497 24521
24565 24572 24581 24650 24651 24665 24676
24683 84691 24704 24713 24721 24733 24734
24735 24736 §4737 24738 24744 2474o 24776
24784 24788 24808 24809 24828 24890 24892
949°9 24942 24948 24966 24985 24999 25000
25012 25021 25022 25051 25069 25082 LM5
25093 25107 25120 25127 25143 25167 25179
25185 25187 25234 25236 25249 2o278 252§2
25293 25313 25329 25355 25363 25367 253,6
25432 25441 25442 35454 25566 25529 25532
25545 25553 25561 25584 25591 25597 2oo93
25614 25621 25622 25625 25642 25669 2o674
25676 25680 25687 25697 25712 25729 25737
25777 25781 25787 25792 25803 25804 25805
25806 25807 25868 25809 25810 25811 25812
25813 25814 25815 35816 25817 25855 25859
25892 25926 25928 25936 25952 252792&S9a
25996 25997 25998 26039 26048 26056 26(178
26083 26099 261Ö1 26113 26127 26140 26161
26162 26163 26188 26198 26.200 26207 26

gier in «sni»iuuHh.uuuwuw»
mit dem Bemerken bekannt gemacht wird, daß die
bis zum 22. Juli 1903 nicht erhobenen Beträge
der Leihhaus-Anstalt anheimsallen. ^

Wiesbaden , den 28. August 1902.
Die Leihhaus-Deputation.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse z« Wiesbaden
vom 25. bis einschl. 31. August 1902.

Prdr
A| AI960
440
720

I. Arncktmarkt.
Hafer . p. 100 K.
Stroh . . 100 „
Heu . 100 „

U. VieömarKt.
Ochsen: I. Qualität . p. 50 K.

II. 50 „
Kühe: I. Qualität . p. 50 „

II . „ - . 50 ..
Schweine . P. „
Kälber . „
Hammel . . „

III . MictuaNen.
Butter . . . v. K.
Eier . P. 25 St.
Handläse . 100 „
jvnimfftif« . . . . „ 100 „
Eßkartoffeln . . . p. 100 K.
Neue Kartoffeln . . . p. K.
Ztviebeln.
Zwiebeln. . p. 50 K.
Blumenkohl . . . . p . St.
Kopfsalat . .

Wiesbaden , den 30. August 1902.

Nitdr.Preis.x
40

A
19
4 —
6,—

74 i—
69 —
69 —
65 —

1,36
L60
IW

2,40
175
7-
4 —
8,50

—10
- 16
6 —

— 45
—I 5

25
2
1
4
3|—
8 —

-I 3
14

6

Gurken . V- St-
Spargel . t>- “ •
Grüne Bodnen . . . . . .
Grüne Erbsen . „
Wirsing . .
Weißkraut.
Rotbkrant . .
Gelbe Rüden . „ „
Si'fiße Rüben.
Kohlrabi. obererd. . . . „ „
Römisch-Kohl . . .
Petersilien
Borre . .
Sellerie . . . . . .. ,
Kirschen . P. K.
Saure Kirschen . . . . „ .
Erdbeeren . „ „
Himbeeren . „ „
Heidelbeeren . . „
Nreißelbeeren . .
Jobannisbeeren
Arpfel

bbctift.
breit.

■Jlittt.
SfreiS.

p. St.

-llO

28
50

—122
10
12
20
24
15
16
50
4

-10

—60
-55
—!80
—160

20
40
16
8
8

18
20
12
12
40

3

•50
| - 48

->70
1- 116

HS-»»,
Prei ».

Birnen . p- K.
Zwetschen
Eine Gaur
Eine Ente
Eine Taube
Ein Hadn
Ein Hubn
Ein Feldbubn
Aal
Hecht
Backfische

IV. Ztrod und Mehl.
Schwarzbrod: Langbrod p. 0,,

.Weißbrot»:

— 50 —20 Roggcnmehl: No.

Bekanntmachung,
betr. An» und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die biefigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen darauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des Gewerbesteuergesetzes
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung de? Herrn Finanzministers vom
4. November 1895, Abschnitt VI. Artikel 2a. ein
Jeder , welcher bier den Betrieb eines be¬
stehenden Gewerbes aufängt , dem
Magistrat vorher oder spätestens gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
macken hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen:
fie kann auch im Ratbbaus. Zimmer No. 5, münd¬
lich wäbrend der übliche» VormittagS-Dienststun-
den zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjemgen,welcher
») daS Gewerbe eines Anderen übernimmt

und fortsetzt, ^ . ,
neben seinem bisherigen Gewerbe oder
au Stelle desselben ein andere» Gewerbe
ansäugt. ,

_die gesetzliche Vervstichtung zur Anmel-
dnng eines stenervstichtigcn Gewerbe» innerbalb der
vorgeschriebe»«» Frist nicht erfüllt, verfallt nach
8 70 des Gewerbestenergtsetzesin eine dem dovvelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben ist die vorcnthaltene Steuer zu entrichten

Das Aufhören eines steuerpffichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach 810, Absatz2 de» Gesetze»
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der ctt.
Anweisung bei dem Herrn Borsitzeudeu der für die
Veranlagung ' »ständigen Steueransschusse der
Gewerbesteuerklassen1 und 2 und 3 und
schriftlich abznnielden. . t . ..Wird ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber n>cm
rechtzeitig abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer naw
§ 83 de» GewerbesteueraefetzeS fortznentrichten.

Der Magistrat. — Stenerverwaltuna. « «st

Berdinqnn «,.
Die Ausführung der Tapczirerarvciten

für den Neubau de» BolköbodeS in der Roon-
ftraste Hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden. Angebotsformu¬
lare könne» während der VormittagSdienststunden
im Rathhaufe, Zimmer No. 41, elngeschen, auch
von dort nueutgeltlich, und zwar bi» zum 4. Sep¬
tember d. I .. bezogen werden. Berschlosscne und
mit der Aufschrift A . 111" versehene An¬
gebote find spätestens bis

Samstaa . den 6 . September 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreicken. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriedenen und
ausgefüllten Verdianngsformular eingereichten An¬
gebotewerden berücksichtigt. Zuschlagsfrist: 30 Tage.

Wiesbaden , den 22. August 1902. *
Ttadtbanamt , Abtheilung für Hochbau.

o)

Wer

Auszug ans
Verordnung

Weizenmehl: No.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 3 . September >

d. I ., Nachmittags 2 Uhr, kommt!
auf dem Rathhause zu Neudorf ein der Ge¬
meinde gehöriger, gut genährter schwerer!
Bulle , bei dem Landwirth Herrn Josef!
Kopp dahier in Pflege stehend, zur Ver¬
steigerung. F 315 |

Neudorf , den 27. August 1902.
Krechel,

Bürgermeister.

0 . p. 100 K.
I . 100 „

V. Attisch.
Ochsenfleisch: von der Keule p. K.

Banckifleisch- „ »
Knb- ober Rindfleisch . . . »
Schweinefleisch. . . . „ »
Kalbfleisch . . »
Hammelfleisch. .
Schaffleisch . «
Dörrfleisch . „ »
Solberfleisch. . »
Schinken . . . . . . . . .
Speck (geräuchert) . . . . . .
Schweineschmalz . . . . . .
Nierensett . . . > . - » »
Schwartcnmagen: frisch. . „ «

„ geräuchert„ „
Bratwurst . «
Fleischwnrst. . .
Leber-n. Blutwurst : frisch . .

geräuchert

50

52
36
36
80
60
40

iiiedr.
Pr -l».

24
22

1
1
1
1
1
1
I
1
1

4
50

44
23
32
60
40
20

60
60
84
80
60
80
80
80
60
40
96
80

der Straüen -Polizei
vom 18 . Sept . 1900

§ 56.
4. Kinder unter 10 Jabren , welche sich nickst

in Begleituna erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten oder Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentliche» Nnlaaen
und Straßen ausgestellten Ruhebänke. welche die
Bezcichnnna „Kurverwaltung" oder „Ban
Verwaltung" tragen, untersagt.

8 57.
Verkehr in der KoAbrnnnen - Anlage.

1. Kindern unter 10 Jabren ist ohne Be¬
gleitung erwachsener Perionen, Kinberwärtennnev
jedoch, die sich in Ausübung ihres Berufe? be¬
finden, Lderbauvt der Aufentbalt in der Kocb-
brunnen - Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt. „ ,

2. Personen in unsauberer Kleidiwa, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traalauen
irgend welcher Art mit sich kübren, ist der Anfent-
halt in der Kockbriiiinen-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet. _

8. In der Zeit vom 1. Avril dir 1. November
ist da« Rauchen in der Kochbrrinneii-Aulage b>»
9 Uhr Vormittag« verboten.

4. Das Mitbrinaen von Hunden in d,e Koch-
brnnnen-Anlage und Trinkballe ist verboten.

5. Während der Brnnnemimfik darf die Ber-
bindnngsstraße zwischen Taiiiinsstrahe und Kran>-
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden. _ __ _ __

Verdiilqnnq.
Die Aursübrnng und da« Aufstellen der

gesanimteu Eisen -Dachconstruetion , 65,000 kg,
zum Um- und ErweiteruiigSbai» de» Kurhaus»
Provisoriums Hierselbst soll im Wege der
öffentlichen Ausschreibung verdiinae» werben. An-
aebotsformulare, Perdingnngs - Unterlagen »nd
Zeichnungen können während der PormittagS-
Dienststiinden im Rathbaus«, Zimmer No. 41, ei>i-
geseben, die PerdingungS-Unterlagen einschließlich
15 Blatt Zeichnungen auch von dort gegen Baar-
zghluiig oder bestellgeldsreieEinsendung von 10 Mk.
und zwar bi» zum 8. Septemberd. I . bezogen
werden. Im letzteren Falle sind die Geldan-
iveisungen an nilserrn technischen Secretär Andren
— Rathbaus bier — zu ricbte». Verschlossene und
mit der Aufschrift . tz. A. 112" versehene Angebote
sind svätestens bi»

Freitag . »m 12. September 1902,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnuna der Angebote
erfolgt in Geaeuwart der etwa erscheinendenAn¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
auSgesüllten Perdingungsformiilar eingereichten
Auaebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
4 Wochen.

WieSbabe « , den 27. August 1902.
Stabtbauamt , Abtheilung für Hochbau.

Abgängiges Fassel-Bieh.
Die Gemeinde Rüsselsheim beabsichtigt,

einen zur Zucht untauglichen, gut gehaltenen
Fasseiochsen und1 Fasfeleber auf dem
Submissionswege zu verkaufen.

Angebote sind bis längstens Donnerstag»
den 4 . September l. I ., Nachmittags
4 Uhr, bei uns einznreicken.̂

Die Thiere können im Fasselstall hier be¬
sichtigt werden. Fasse! No. 2, Eber No. 1.

Rüsselsheim , am 31. August 1902.
Großhrzgl. Bürgermeisterei Rüsselsheima. M.

Sittmann . F 315

Verdingung.
Die Ausführung der Tapezircr -Arbeiten

der städtischen Arbeiter - Wohnhäuser , -
Block A und B, — im Distrikt . Unter Schwarzen-
berg" hieiselbst(Loo« I—IV aneichließlicb Lieferiing
der Tapeten pp.) soll im Wege der öffentlichen
Anrschreibuna verdungen werden.

Augebotsformulare können wäbrend der Bor
mittaaSdieiiststunben im Raibbanie. ZimmerNo.41.
eingcseben. auch von dort nueutgeltlich und zwar
bis zum 11. September d. I . besoaen werden.

Verscbloffeneund mit der Aufschritt„H.A.113
versehene Auaebote sind spätesten« bi»

Donnerstag , den 18. September 1902,
Bormittags 10 Uhr»

hierher einzureichen. , , .
Die Eröffnuna der Angebote erfolgt m Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Rur die mit dem voraeichriebenen und aus-

aesüllten Verdinaunasfoimular eingereichten Au
aedote werden berücksichtigt.

ZuscblagSfrist: 30 Tage.
WicSbabrn , den 30. August 1902

Stadtbauamt , Slbthcilung für Hochbau

Städt .öffentlicheGiiter -Niederlagc
Für die städt. öffentliche Güter -Nieder-

rage unter dem Accise-Amts-Gebände, Nenaafie
No. 6a hier, werben jederzeit unverdorbene
Waaren »nr Lagernua aufgeuommeu. Das Lager-
gelb beträgt zehn Pfennige für je 50 Us
und Monat . t .

Die nähere» Bedingungen st»d >n unserer
Buchhaltere!. Neugaffe No. 6a, zu -rkabreii

Städt . rlecisc -Amt.

Feldpolizeiliche Bekanntmachung
Die Weinberge werben vom 1. Scp

tembcr d. A. ab gesmloffen.
Wiesbaden, den 29. Auau't 1902.

DaS Feldaerrcht.

Bekanntmachung.
Die bei der Schlachthaus- Verwaltung vor

handenen älteren Gegenstände:
ca. 1300 Kilogr. Guß-iße»,
ca. 1400 ,. sonstige» altes Enen.

sollen Dienstag , den 9. September 1902
Nachmittag - 4 Uhr, m der Schlacktbausanlage
an den Meistbietenden öffentlich vcrsteiaert werden

Die Bedi»g»na-n liegen im Bureau ver Per-
waltuna zur Einsicht aus und die Gegenstände
können in der Schlachthausanlage angeseheii werden

Wiesbaden , den 27. August 1902.
Die SchlachthauS-Verwaltung

Berpachtnng von
Domänen- Grundstücken

Die Ende 1902 leidfälligen Domäncn-
Grnndstücke hicstger Gemarkung sollen auf
weitere 12 Jahre öffentlich verpachtet werde»,
Termin hier, « ist anberaumt aus

1) Freitag , den 5 . September d. I
Vormittags '/-0Uhr : Pormi1tags -/-11 Uhr:

für die Distrikte^
Hollerborn,
Schlink.
Landgraben,
Vbilauswie»,
Weilierweg,
Am Todtciihos.

2) Samstag , den 0.

ReitunflShauS,
Rose»selb,
Lcherberg,
Königrstuhl,
Sounenbera.
Schöne Aussicht.

September d. I . »
Vormittags 0 Uhr:

für die Distrikte : Weinreb,
Aukamm,
Bierstadterderg,
Warte,
Kleiiibainer,
Haiuer.

Die Verpachtung finde! au Qrt und Stelle
in der Reihenfolge der vorstehend bezeichneten
Distrikte statt. r ?271

Wiesbaden , den 29. August 190̂ .
- - - -  Domänen - Rentamt

Polizei -Berordnnug
Auf Grund der 8§ 5 und 6 der Verordnung

über die Polizei-Verwaltung vom 20. September
1867 (Ges.-S . S . 1529), sowie des 8 142 de»
Landesverwaltungsgesetzes vom 80. J »l> 188c!
(K«s.-S . S . 1951 wird von mir mit Znsttmmung
des Kreisansschlisses für den Umsang des Land¬
kreises Wiesbaden verordnet, was folgt:

8 1-
Nach jeden, Todesfall muß die L-icke vor der

Beerdigung durch eine dazu bestellte oder zuge¬
lassene Person (8 2) nach Maßaade der nach
folgenden AiiSsübrungSbestiinmungeii besichtigt
werben. Eine Beerdigung darf ohne vorherige
Ausfüllung eines dem beifolgenden Formular ent¬
sprechenden LeichenschaiischeiiicS nicht stattfinden.

Jede Gemeinde bat einen Leichenbeschauerzu
bestellen. Die Bestellung kann jederzeit ,owohl
durch den Kemeindevorstand als auch durch den
Königlichen Landrath widerrufen werden

Zu Leichenbeschauernsind ausschließlich appro-
birte Aerzte zu bestellen. .

Außer dem amtlichen Leichenbeschauer«st Zeder
andere approbirte Arzt zur Vornahme der Leichen¬
schau und Ausstellung des Leichenschauscheines

berechtigt. § ^
Der Leichenbeschauer(§ 2 Abs. 2 lind 3)  darf

den Leichcnichoi,scheinnur aus Grund einer vorher-
gegangencn und von ihm persönlich vorgenoinmeneii
Besi-btignua der Leiche auSstellen.

Ergicbt sich bei der Leichenschau, daß der Tod
nnter llmstäuden erfolgt ist, die den Verdacht einer
iiniiatürlicbeii Todesart nicht völlig auSschlietzen,
so ist der Leichenbeschauer verpflichtet, der OrlS-
volizeibchörde hiervon Mittheitung zu machen.

8 4.
Der Leichenschauschein muß der OrtSpolizei-

debörde von Demjeniaen vorgclegt werden, der
nach 8 57 des RcichSgeseyeS über die Benrkiindiing
des Personenstandes pv. vom6. Februar 18.o den
Sterbesall anzuzeigen bat._

Uebertretnnaen dieser Polizei -Verordiiuug
werben mit Geldstrafe bi» zu 30 Mk. oder mit
verhältnißmäßiger Haft bestraft.

§ 6.
Diele Polizeiverordniing tritt mit dem1. Sep¬

tember 1902 in Kraft.
Wiesbaden , den 16. Jul , 1902.

Ter KöniglicheLandratb. von Hertzberg.
AuSsührnngS-Bestimmnngem

1 Die Leichenschau soll in der Regel erst 24 stundeir
' nach dem Tode stattfinden., .

2 Der Leichenbeschauer ubcrgiebt den auSgewuten
' Leickeiilchanschein in der Regel der nach § 4

der Polizeiverordniing zur Anzeige verpflichteten
Person ; nur in den Fällen des 8 3 Abs. 2
lendet er ihn direct an die Ortspol,zeibehorde.

3 Der anSgefüllt- Leichenschauschein ist zunächst
dem Standesbeamtenvorziilegen, der dieNummer
des St -rbercgister» ausfüllt , sodann aber un¬
verzüglich an di«Ortsvolizcibebördeabzulieseri,.

4. Zu den Umständen, die gemäß 8 3 Abs. 2 der
Polizeiverordniing eine unverziiglickie Anzeige
ai, die Ortsvolizeibebörde erfordern, gehören
insbesondere folgende Fälle:

a) wahrgeuommene Zeichen einer verübten
älißerm Gewalttbätigkeit;

d) affenkuudiae Vergiftung oder Verdacht einer
Vergiftung, namentlich wenn Jemand nn»
dem Genüsse einer verdächtigen Nadriina

Städt . Accife -Au »t.

oder einer Arznei unter verdächtigen Zeichen
erkrankt und stirbt: .

o) wen» Jemand unter der Bebandlung eine«
nicht avvrobirten Arzte» gestorben, ,

d) wenn bei Neugeborenen eine Verheimlichung
der Geburt stattgesundm ball

e) wenn Unmündiqe an«Mangel ver nöthlgen
Aussicht ums Leben gekommen sind;

{)  wenn dem Verstorbenen der uokhige arz
liche Beistand und d,e geeignete Pflege
vorenthalten ist, oder wenn lbm die nothigen
Bedürfnisie entzogen worden stnd;

g)  alle plötzlichen Todesfälle. l°we't st« «icht
ans der - dem behandelndenA zte be-
kannten - Krankheit ihre natürliche Er-
klärung finden;

h) alle Fälle, wo Personen tobt aMKnden
wurden, ohne Unterschied, ob fie bekannt
sind oder nicht; , , . . . •»,.

i) alle Fälle, wo Jemand vernngluckt'st.
k >erwiesene oder muthmaßliche SelbfttSdtung.

5. Hinfichtlich der Bezahlung für die Besichtigung
und Ausstellung des LeichenschalischemeS treffen
die Gemeinden mit dem «mtlichen Lechen-
beschauer Vereinbarungen. Für Ortsarme hat
di«Gemeinde die Kosten»» tragen. JmU -brigen
steht es den Aerzten zu für die gedachten Ber-
Achtungen nach Maßgabe b« Preuh 'schen
Gebührenordnung für Aerzte vom 15. Mai 1896
"SL ». , ..

Der Königliche Landrath.
J .-No. I 7311. von Hertzberg.
Gemeindebezirk. . . . SterberegisterNo. . .

Seiü,eufck»aufchein.

Vor »nd Zuname, auch Stand
des Verstorbenen (bei Kindern
bis zu 5 Jahren , ob ehelich oder

unehelich).

Wohnort und Wobnung.
Jahr , Tag und Ort der Geburt

des Verstorbenen.

Jahr , Tag und Stunde des
Ablebens.

Name des behaiidelnden Arztes.

Todes¬

ursache.

Gruiidkrankheit(ent¬
fernte Todesursache).

Nächste Todesursache
(binzugetretene ev.
Complicationen).

Hat eine Behandlung durch eine
Person, die nicht Arzt ist. statt-

gefuiidcn?
Name und Wohnort derselben.
Bei Kindbettfieber oder Wocken
bett-Tod : Name der betheiligten

Hebamme.
Bei ansteckenden Krankheiten:

Tag der Erkrankung.
Bemerkungen.

tit
w| >

Unterschrift. .
Vorstehende Kreispolizei-Derordnung bringe

ich hiermit zur Keuntiß der hiesigen Bewohner mit
dem Benikiken. daß der Gemeindevorstand dem
Commlmalarzt Herrn vr . Rüb hier. Wiesbadener-
straße 29, die Ausübung der amtlichen Leichenschau
in hiesiger Gemeinde übertragen bat.

Sonnenberg » den 27. August 1902.
Die Ortspolizeidehorde.

I . B . Bingel » Beigeordneter.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Desellseliaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25 (Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfabrt „Hansa
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12 50bis Köln. Mittags 3.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach,
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7/i Uhr.
Billets u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Ager
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F 62

König !_
®tu4 NS« Betlaj Mt ft e » lUea»ciS'ia>en tz-l-BachScuckkreiI» Wikibaden.

Rollünd-Aineriha-Llnie.
(General - Agenten für Wiesbaden: Reisebüre

J, Schottenfels4 Co., Theater-Colonnade.)
D. „Noordam“ von Rotterdam nach Newy,

23. Aug. Vorm, in Newyork eingetroffen.
~Ryndnm“ von Newyork naoh Rotterdam, 26.
Vorm, in Rotterdam eingetroffen. D. „Pots<
naoh Newyork von Rotterdam, 20. Aug. A
in Rotterdam eingetioffen. _
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